
 
 
Antwort zur Anfrage Nr. 1651/2024 der FDP im Ortsbeirat betreffend „Ebersheim 2040„ (FDP) 
 
 
Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
1. Stand und Fortschritt der Maßnahmen vom Projekt „Ebersheim 2040“ 
„Welche der im Rahmen des Bürgerprojektes Ebersheim 2040 geplanten Maßnahmen wurden 
bereits begonnen? Gibt es konkrete Informationen zu laufenden Projekten und welche nächs-
ten Schritte sind vorgesehen, um die im Konzept entwickelten Ideen umzusetzen? 
 
Auf Basis der Veranstaltungen im Rahmen des Projektes „Ebersheim 2040“ (Veranstaltung am 
07.06.2022 und Workshop-Termin am 25.06.2022) wurden seitens der Bürger:innen eine Viel-
zahl von Vorschlägen unterbreitet. Die Ergebnisse waren Grundlage für die „Zielkonzeption 
des Ortsbeirates zur künftigen Entwicklung von Ebersheim“, welche in der Ortsbeiratssitzung 
vom 04.05.2023 einstimmig beschlossen wurde. 
 
Einige der im Rahmen des Projektes „Ebersheim 2040“ genannten Vorschläge wurden bereits 
vorher vom Ortsbeirat aufgegriffen (z. B. flächendeckend Tempo 30 km/h). Andere Vorschläge 
sind sehr kleinteilig und betreffen das Tagesgeschäft des Ortsbeirates, d.h. fließen über Anfra-
gen und Anträge direkt in die politische Arbeit des Gremiums ein. 
 
Bezüglich zweier größerer genannter Ziele hat es zwischenzeitlich Weiterentwicklungen gege-
ben: 
 
Die Verlängerung der Straßenbahn nach Ebersheim wurde mit dem Stadtratsantrag 
0231/2024 nochmals thematisiert (Prüfauftrag zur Umsetzung einer Straßenbahnverbindung 
zwischen der Innenstadt und dem Stadtteil Ebersheim resp. weiterführend in den LK Mainz-
Bingen). Aktuell erfolgt eine Abstimmung zwischen den tangierten Fachämtern und Fachstellen 
bezüglich eines geplanten Verkehrsgutachtens. 
 
Mit den STR-Beschlüssen vom 06.03.2024 wurde zudem das Thema „Wohnbauflächen-
entwicklung in Ebersheim“ angegangen. Auf Basis der Ergebnisse des sog. „Außenpotential-
gutachtens“ hat der Stadtrat die Einleitung und Beauftragung der vorbereitenden Unter-
suchungen für eine Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme gem. § 165 Abs. 4 BauGB i. V. m. 
§ 141 Abs. 3 S. 1 BauGB (Einleitungsbeschluss) für den Untersuchungsraum Ebersheim-
Nord/Süd sowie die Aufstellung eines Rahmenplans für den o. g. Bereich beschlossen.  
 
In diesem Kontext werden zudem viele weitere Themenfelder des „Projektes Ebersheim 2040“, 
z.B. die Gestaltung des Ortskerns / neue Ortsmitte oder Fragen der Infrastrukturentwicklung 
mit betrachtet.  



2. Bürgerbeteiligung im Projekt „Ebersheim 2040“ 
Wie wurde die Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in die Entwicklung von Ebersheim 2040 
bisher umgesetzt? Werden weitere Möglichkeiten zur Bürgerbeteiligung angeboten, und iwe 
können interessierte Bewohnerinnen und Bewohner in das Projekt intergriert werden, insbe-
sondere im Hinblick auf die Planung der neuen Baugebiete? 
 
Die bisherige Einbindung der Bürgerschaft in den Prozess „Ebersheim 2040“ ist unter folgen-
dem Link abrufbar (https://www.mainz.de/verwaltung-und-politik/buergerservice-
online/stadtforschung/ebersheim-2040/ebersheim-2040.php).  
Im Zuge der o.g vorbereitenden Untersuchungen resp. des Rahmenplans ist eine umfangreiche 
Beteiligung der Ebersheimer Bürgerschaft vorgesehen. Weitergehende Informationen zu den 
vorgesehenen Formaten und Beteiligungsschritten werden im weiteren Verfahren kommuni-
ziert.  

 
 
Mainz, 12 November 2024 
 
gez. 
 
Manuela Matz 
Beigeordnete  
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